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Anregungen und Bedenken sowie Stellungnahmen 

 

der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 

zur 113. Änderung des Flächennutzungsplanes (Sondergebiet Bioenergieträger) 

der Samtgemeinde Kirchdorf 

 

sowie Abwägungs- und Beschlußvorschläge 

 

N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

 Bürger  

   In der Bürgerversammlung wurden Fragen 

gestellt und beantwortet. Es wurden keine 

Stellungnahmen abgegeben. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

 Nachbarkommunen  

1 Samtge-

meinde 

Barnstorf 

12. 

12. 

´18 

Belange der Samtgemeinde Barnstorf und 

ihrer Mitgliedsgemeinden werden durch die 

o. g. Flächennutzungsplanänderung und die 

Bebauungsplanaufstellung nicht berührt. 

Anregungen werden nicht vorgebracht. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

2 Samtge-

meinde 

Rehden 

13. 

12. 

´18 

Für die Beteiligung am Verfahren bedanke 

ich mich. 

Seitens der Samtgemeinde Rehden und ihrer 

Mitgliedsgemeinden werden weder Anre-

gungen noch Bedenken zur 113. Änderung 

des Flächennutzungsplanes - Sondergebiet 

Bioenergieträger und zum Bebauungsplan 

Nr. 8 „Sondergebiet Bioenergieträger“ der 

Gemeinde Wehrbleck vorgebracht. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

 Träger öffentlicher Belange  

3 Deutsche 

Telekom 

14. 

1. 

´19 

Im Planbereich befinden sich Telekommuni-

kationslinien der Telekom, die aus beigefüg-

tem Plan ersichtlich sind. 

Der Planausschnitt und ein Hinweis auf die not-

wendige Berücksichtigung der Leitungsbelange 

werden in die Begründung eingefügt. 
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N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

   

 

[Ausschnitt aus dem beigefügtem Plan, soweit im Geltungsbereich (blaue Linie) Leitungen 

(schwarze Strich-Punkt-Linie) eingezeichnet sind] 

   Detailpläne können Sie bei der planaus-

kunft.nord@telekom.de anfordern, oder be-

nutzen Sie die kostenlose Trassenauskunft 

Kabel https://trassenauskunft- kabel.tele-

kom.de/html/index.html 

 

   Gegen die o.g. Planung haben wir keine Be-

denken. 

 

4 EWE 

Netz 

GmbH 

14. 

12. 

´18 

Vielen Dank für die Beteiligung unseres 

Hauses als Träger öffentlicher Belange. 

In dem angefragten Bereich betreiben wir 

keine Versorgungsleitungen. Die EWE 

NETZ GmbH ist daher nicht betroffen. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

5 Exxon-

Mobil 

Pro-

duction 

Deutsch-

land 

GmbH 

14. 

12. 

´18 

Anlagen der von EMPG vertretenen Unter-

nehmen sind nicht betroffen. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

6 Indu-

strie- und 

Handels-

kammer 

Hanno-

ver 

3. 

1. 

´19 

Die Industrie- und Handelskammer Hanno-

ver trägt bezüglich der o. g. Planentwürfe 

(Ausweisung Sondergebiet Bioenergieträger 

im Bereich Grundstück Strange 47) keine 

Bedenken vor. Wir begrüßen im Sinne der 

Standortentwicklung eines Gewerbebetrie-

bes und im Sinne der regionalen Wirt-

schaftsförderung die Planungsziele. 

Die Wertung wird zur Kenntnis genommen. 
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N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

7 Landes-

amt für 

Bergbau, 

Energie 

und  

Geologie 

20. 

12. 

´18 

Aus der Sicht unseres Hauses bestehen unter 

Bezugnahme auf unsere Belange keine Be-

denken. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

8 Land-

kreis 

Diepholz 

15. 

1. 

´19 

Aus der Sicht der von mir wahrzunehmen-

den öffentlichen Belange ist zu der von Ih-

nen beabsichtigten Planung Folgendes zu sa-

gen: 

 

   FACHDIENST KREISENTWICKLUNG 

– UNB 

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des 

LSG DH 43 „Wackelberge“. 

In den Planunterlagen fehlt eine abschlie-

ßende Entscheidung, wie mit diesem Um-

stand umgegangen werden soll. Die Befrei-

ungsvoraussetzungen sind auf der Ebene der 

verbindlichen Bauleitplanung zu klären. 

 

 

 

 

 

 

Die Samtgemeinde Kirchdorf und die Ge-

meinde Wehrbleck haben nach der Beteiligung 

und nach Erörterung gemeinsam mit dem Vor-

habenträger bei der UNB die Notwendigkeit ei-

ner Teillöschung des LSG erkannt. Sie haben 

den Landkreis Diepholz um eine Änderung des 

Landschaftsschutzgebietes gebeten und diese 

Bitte erörtert und begründet. Die zuständigen 

Stellen und Gremien des Landkreises haben der 

Bitte entsprochen und das Verfahren zur Lö-

schung des Plangebietes aus dem LSG und zur 

Aufnahme der geplanten Kompensationsfläche 

in das LSG eingeleitet. Die Beteiligung er-

brachte an die Adresse der Samtgemeinde keine 

Bedenken. Der Kreistag hat die erbetene und 

begründete Änderung des LSG am 16.3.2020 

beschlossen. Es kann daher davon ausgegangen 

werden, daß das Plangebiet zum Ende des Bau-

leitplanverfahrens nicht mehr im LSG liegen 

wird.  

Die Ausführungen in der Begründung werden 

entsprechend angepaßt.. 

   FACHDIENST UMWELT UND 

STRASSE – UWB – 

Gegenüber den Inhalten der 113. FNP- Än-

derung bestehen zum derzeitigen Bearbei-

tungsstand der Unterlagen aus wasserbe-

hördlicher Sicht aus dem nachfolgend aufge-

führten Grund Bedenken: 
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N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

   Die Belange der ordnungsgemäßen 

Schmutzwasserbeseitigung können derzeit 

nicht als gesichert angesehen werden. Die 

Ausweisung einer Fläche zur Ausübung ge-

werblicher Tätigkeiten erfordert grundsätz-

lich den Anschluss an die zentralen Abwas-

serbeseitigungsanlagen (Schmutzwasserka-

nalisation und zentrale Kläranlage) bzw. das 

geordnete Sammeln mit Zwischenspeiche-

rung auf dem Grundstück zwecks Abfuhr 

und Reinigung des gesammelten Abwassers 

in der zentralen Kläranlage. 

 

   Da der Geltungsbereich der 113. FNP- Än-

derung aktuell nicht an die zentrale 

Schmutzwasserkanalisation angeschlossen 

ist und daher auf dem vorhandenen Hof-

grundstück eine sog. Kleinkläranlage nach 

DIN 4261 bzw. DIN 12566 betrieben wird, 

sind bei der planungsrechtlich bedeutsamen 

Entscheidung, ob die Abwasserbeseitigung 

im Pangebiet weiterhin dezentral oder zu-

künftig doch zentral erfolgen wird, folgende 

Sachverhalte zu beachten: 

 

   Nach § 56 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in 

Verbindung mit § 96 Abs. 1 Nds. Wasserge-

setz (NWG) ist grundsätzlich die Gemeinde 

verpflichtet, das auf ihrem Gebiet anfallende 

Abwasser zu beseitigen. 

Diese Abwasserbeseitigungspflicht ist in der 

Samtgemeinde Kirchdorf zwischenzeitlich 

auf den Wasserversorgungsverband „Sulin-

ger Land“ übergegangen. 

Die abwasserbeseitigungspflichtige Körper-

schaft des öffentlichen Rechts kann die Be-

seitigung häuslichen Abwassers durch 

Kleinkläranlagen per Satzung auf die Nut-

zungsberechtigten der Grundstücke übertra-

gen. 

Laut der aktuell gültigen Abwassersatzung 

des Wasserversorgungsverbandes Sulinger 

Land ist für das im Geltungsbereich der 113. 

FNP- Änderung gelegene Grundstück die 

dezentrale Beseitigung des auf dem Grund-

stück anfallenden häuslichen Schmutzwas-

sers durch Kleinkläranlagen gemäß DIN 

4261 bzw. DIN EN 12566 festgelegt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 

und in die Begründung zur Flächennutzungs-

planänderung eingefügt. 
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N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

   Die in der Begründung unter den Ziffern 

2.1.1 und 2.1.3 bis 2.1.7 als Planungsziele 

beschriebenen für die Zukunft gewollten Be-

triebs- und Produktionsprozesse stellen ne-

ben dem bereits etablierten Betrieb der vor-

handenen Biogasanlage (Ziffer 2.1.2 der Be-

gründung) vom Grundsatz her „gewerbliche 

Tätigkeiten“ dar und hierbei anfallendes pro-

duktionsspezifisches Abwasser stellt somit 

„gewerbliches Abwasser“ dar. 

Eine Übertragung der Pflicht zur ordnungs-

gemäßen Abwasserbeseitigung auf den je-

weiligen Grundstückseigentümer ist recht-

lich jedoch nur bei häuslichem, nicht jedoch 

bei Anfall von gewerblichem Abwasser 

möglich! 

In der Planbegründung wird bei den Beschrei-

bungen des zugrundeliegenden Vorhabens und 

der Auswirkungen der Planung deutlicher ge-

macht werden, daß nicht mit dem Anfall pro-

duktionsspezifischen Abwassers zu rechnen ist. 

   Außerdem kommt der Einsatz einer Klein-

kläranlage für die Behandlung von gewerbli-

chem Abwasser aufgrund der zu beachten-

den allgemein anerkannten Regel der Tech-

nik, der DIN 4261, nicht in Betracht: „Diese 

Norm gilt für die mechanische Vorbehand-

lung des im Trennverfahren erfassten häusli-

chen Schmutzwassers in Kleinkläranlagen 

für bis zu 50 EW nach DIN EN 12566-1 und 

DIN EN 12566-4.“) 

 

   Die Wasserversorgung Sulinger Land ist 

also im Falle des Anfalls von gewerblichem 

Abwasser beseitigungspflichtig. 

Nach § 54 Abs. 2 WHG umfasst Abwasser-

beseitigung auch das Sammeln von Abwas-

ser. Damit wäre vom Grundsatz her neben 

dem Anschluss des Geltungsbereichs/ des 

Grundstücks an die zentrale Schmutzwasser-

kanalisation auch die Abwassersammlung in 

einem hierfür allgemein bauaufsichtlich zu-

gelassenen abflusslosen Sammelbehältnis 

und Abfuhr zur ordnungsgemäßen Abwas-

serreinigung in der zentralen Kläranlage zu-

lässig. 

 

   Aus wasserbehördlicher Sicht bestehen ge-

gen die im Zuge der 113. FNP- Änderung 

geplante Ausweisung gewerblicher Sonder-

gebietsflächen nur dann keine Bedenken, 

sofern 
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N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

    aus Anlass der im Zuge der 113. FNP-

Änderung geplanten baulichen / gewerb-

lichen Entwicklung in diesem planungs-

rechtlichen Verfahren die Entscheidung 

getroffen wird, diesen Bereich doch 

(z.B. über eine neue Druckrohrleitung) 

an die zentrale Schmutzwasserkanalisa-

tion anzuschließen 

oder 

Der Anschluß an die zentrale Schmutzwasser-

kanalisation wird – gerade vor dem Hinter-

grund, daß nicht mit dem Anfall produktions-

spezifischen Schmutzwassers gerechnet wird – 

als zu aufwendig und nicht gerechtfertigt ge-

wertet. 

    der Bereich der 113. FNP-Änderung 

nach Ziffer 15.1 der Planzeichenverord-

nung als „Baufläche, für die eine zen-

trale Abwasserbeseitigung nicht vorge-

sehen ist“, besonders gekennzeichnet 

wird. In diesem Fall muss an dieser 

Stelle in der Planzeichenerklärung zu 

den zeichnerischen Darstellungen der 

Zusatz erfolgen, dass anfallende gewerb-

liche / betriebsspezifische Abwässer in 

entsprechend bauaufsichtlich zugelasse-

nen Sammelgruben zwecks anschließen-

der Abfuhr und Reinigung in der zentra-

len Kläranlage zwischen zu speichern 

sind 

und 

Die Samtgemeinde wird das Plangebiet als 

„Baufläche, für die eine zentrale Abwasserbe-

seitigung nicht vorgesehen ist“ kennzeichnen 

und textlich darstellen, daß alle eventuell anfal-

lenden gewerblichen / betriebsspezifischen Ab-

wässer in entsprechend bauaufsichtlich zugelas-

senen Sammelgruben zwecks anschließender 

Abfuhr und Reinigung in der zentralen Kläran-

lage zwischenzuspeichern sind. 

    als weitere Informationsquelle in den Er-

läuterungen eingehend auf das Thema 

„Anforderungen an die ordnungsge-

mäße, dezentrale Abwasserbeseitigung“ 

eingegangen wird. 

Folgender Passus wird vorgeschlagen: 

Dem Vorschlag wird gefolgt. 

   „Die Samtgemeinde Kirchdorf möchte 

wegen der in der Begründung unter Zif-

fer 2 formulierten Planungs- und Ent-

wicklungsziele den FNP ändern. Ohne 

die Anschlussmöglichkeit an die zen-

trale Schmutzwasserkanalisation sind 

die folgenden, bei der dezentralen 

Schmutzwasserbeseitigung geltenden 

Rahmenbedingen maßgebend und zu be-

achten: 

 

   1. Der Einsatz einer Kleinkläranlage 

kommt für die Behandlung von ge-

werblichem Abwasser nicht in Be-

tracht (vgl. DIN 4261, DIN EN 

12566). 
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N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

   2. Nach § 54 Abs. 2 WHG umfasst Ab-

wasserbeseitigung auch das Sammeln 

von Abwasser. Damit wäre vom 

Grundsatz her die Sammlung von ge-

werblichem Abwasser in einem hier-

für allgemein bauaufsichtlich zuge-

lassenen abflusslosen Sammelbehält-

nis und Abfuhr zur ordnungsgemä-

ßen Abwasserreinigung in der zentra-

len, kommunalen Kläranlage zuläs-

sig.“ 

 

   FACHDIENST BAUORDNUNG UND 

STÄDTEBAU – PLANUNGSAUFSICHT 

Die Samtgemeinde sollte detaillierter aus-

führen, inwiefern das geplante Sondergebiet 

sich wesentlich von einer gewerblichen Bau-

fläche bzw. von einem Industriegebiet unter-

scheidet. 

 

 

In der Planbegründung wird folgendes darge-

legt werden:  

Im geplanten Sondergebiet sind ausschließlich 

die im Bebauungsplan aufgeführten Betriebe 

und Anlagen zulässig. Wegen der Emissionen 

der vorgesehenen Holzhackeranlage ist zumin-

dest in einem Teil des Plangebietes der Störgrad 

eines Industriegebietes notwendig. Würde man 

dementsprechend ein Industriegebiet festsetzen 

und den Katalog der zulässigen Nutzungen (§ 9 

BauNVO) gem. § 1 Abs. 5 und 6 BauNVO der-

art spezifizieren, daß nur noch die wenigen ge-

wünschten Nutzungen zulässig sind, dann wäre 

die allgemeine Zweckbestimmung des Indu-

striegebietes nicht gewahrt.  

Für eine hochspezifische Gliederung von Indu-

striegebieten in der Gemeinde untereinander 

gem. § 1 Abs. 4 BauNVO fehlt ein weiteres, 

nicht oder nur komplementär eingeschränktes 

Industriegebiet. 

   FACHDIENST BAUORDNUNG UND 

STÄDTEBAU – IMMISSIONSSCHUTZ 

Immissionsschutzrechtlich bestehen gegen 

die beabsichtigte Bauleitplanung keine Be-

denken. 

Mit Immissionen auf den nordöstlich gelege-

nen Grundstücken Im Strange 16 und In 

Strange 21 muss jedoch eventuell gerechnet 

werden. 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die 

Immissionssituation ist bereits im Vorfeld ange-

sprochen und eine Regelung vorbereitet wor-

den. Inzwischen liegen weitere Daten über die 

Emissionsquellen vor und die Gemeinde hat die 

Intensität der zu erwartenden Immissionen gut-

achterlich prognostizieren lassen. Gem. der nun 

vorliegenden Vorabschätzung wird nachgewie-

sen werden, daß sogar ohne die auf der Bebau-

ungsplanebene festgesetzten Detailregelungen 

den Immissionsschutz sichergestellt ist. 

   FACHDIENST BAUORDNUNG UND 

STÄDTEBAU - DENKMALSCHUTZ 

 



SG. Kirchdorf, 113. Fnp-Ä. (Sondergebiet Bioenergieträger)  - 8 - Abwägungsvorschlag nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

   Im Umfeld der Planung, im Randbereich des 

Dünengeländes „Wackelberge, fanden sich 

in der Vergangenheit prähistorische Funde. 

In Anbetracht der umfangreichen Planung, 

muss bei den zu erwartenden Erdarbeiten 

mit weiteren Funden gerechnet werden. 

Aufgrund dessen werden zukünftig sämtli-

che Erdarbeiten einer denkmalschutzrechtli-

chen Genehmigung gemäß § 10 NDSchG in 

Verbindung mit § 13 NDSchG der Unteren 

Denkmalschutzbehörde bedürfen. Diese 

kann verwehrt werden oder mit Auflagen 

verbunden sein. 

Den bisherigen Erläuterungen zur archäologi-

schen Denkmalpflege in Kap. 9 der Begrün-

dung  werden die Hinweise des Denkmalschutz-

amtes zwecks Information des Grundstücksei-

gentümer und Bauherrn beigefügt. 

9 Nowega 

GmbH 

17. 

12. 

´18 

Im Bereich Ihrer Maßnahme / Planung be-

treibt die Nowega GmbH keine Anlagen, 

zurzeit bestehen auch keine Planungsabsich-

ten. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

10 Nowega 

GmbH 

19. 

12. 

´18 

Im Bereich Ihrer Maßnahme / Planung be-

treibt die Erdgas Münster GmbH keine An-

lagen, zurzeit bestehen auch keine Planungs-

absichten. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

11 Tele-

fonica  

Germany 

GmbH & 

Co. OHG  

11. 

1. 

´19 

Die Überprüfung Ihres Anliegens ergab, 

dass keine Belange von Seiten der Telefo-

nica Germany GmbH & Co. OHG zu erwar-

ten sind. 

Sollten sich noch Änderungen der Planung / 

Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie 

bitten uns die geänderten Unterlagen zur 

Verfügung zu stellen, damit eine erneute 

Überprüfung erfolgen kann. 

Die Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 

wird im weiteren Verfahren ordnungsgemäß be-

teiligt werden. 

12 TenneT 11. 

12. 

´18 

Die Planung berührt keine von uns wahrzu-

nehmenden Belange. Es ist keine Planung 

von uns eingeleitet oder beabsichtigt. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

13 Unterhal-

tungs- 

und 

Land-

schafts-

pflege-

verband 

Große 

Aue 

21. 

1. 

´19 

Gemeinschaftlich mit dem Wasser- und Bo-

denverband „Flöte-Flagge“ möchten wir zur 

113. Flächennutzungsplanänderung und zum 

Bebauungsplan Nr. 8 „Sondergebiet Bio-

energieträger“ wie folgt Stellung nehmen:  

113. Flächennutzungsplanänderung: 
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N

r. 

Stellung- 

nahme 

von 

Da-

tum 

Inhalt der Stellungnahme Abwägung und Beschluß 

   Bei der Entsorgung des anfallenden Oberflä-

chenwassers ist unter Punkt 9.2.1 aufgeführt, 

dass das nicht bzw. gering belastete Oberflä-

chenwasser über einen Graben auf der Süd-

seite der Gemeindestraße „Zur Takheide“ 

abgeführt werden soll. Eine Versickerung 

des anfallenden Oberflächenwassers ist nicht 

geplant. 

Im Vorentwurf der Begründung des Bebau-

ungsplanes Nr. 8 „Sondergebiet Bioenergie-

träger“ soll gem. Kapitel 5.6 und 8.1 das 

nicht bzw. gering belastete Oberflächenwas-

ser bevorzugt durch flache Mulden über die 

belebte Bodenschicht im Plangebiet versik-

kert werden. 

Erst zweitrangig wird angedacht, dass Ober-

flächenwasser über ein Rückhaltebecken in 

den nördlich des Plangebietes verlaufenden 

Straßengraben (Zur Takheide) gedrosselt, 

auf eine Abflussmenge von 2 l/(s*ha), einzu-

leiten. 

Die Entsorgung des Oberflächenwassers ist 

in der 113. Flächennutzungsplanänderung 

entsprechend der geplanten Oberflächenwas-

serentsorgung im Bebauungsplan Nr. 8 

„Sondergebiet Bioenergieträger“ anzupas-

sen. 

In Kap. 9.2.1 ist dargelegt: „Das anfallende 

Oberflächenwasser kann im Plangebiet rückge-

halten werden. Belastetes Niederschlagswasser 

ist getrennt zu sammeln und in der Biogasan-

lage, als sonstiges Brauchwasser oder landwirt-

schaftlich zu verwerten.  

Als Vorflut für nicht bzw. gering belastetes, ge-

drosselt abzuleitendes Niederschlagswasser 

steht der Graben auf der Südseite der Gemein-

destraße „Zur Takheide“ zur Verfügung. Nie-

derschlagswasser, das in den Graben eingelei-

tet wird, darf keine Verunreinigungen aufwei-

sen. Es ist standardmäßig auf die Abflussspende 

von 2 l/(s*ha entwässerte Fläche) zu drosseln, 

bevor es in den Graben eingeleitet wird.“ 

Damit wird keine Entscheidung über die Ver-

sickerung getroffen, sondern dargelegt, daß die 

Bewirtschaftung des Niederschlagswassers im 

Plangebiet möglich ist und welche Anforderun-

gen dabei zu erfüllen sind. Die Entscheidung 

über die Bewirtschaftungsform wird der Ge-

meinde mit ihrer verbindlichen Bauleitplanung 

überlassen. 

14 Wasser-

versor-

gung 

Sulinger 

Land 

16. 

1. 

´19 

Zu den o. g. Bauleitverfahren hat die Was-

serversorgung SULINGER LAND weder 

Anregungen noch Bedenken. 

In der Anlage übersenden wir Ihnen einen 

Bestandsplanausschnitt mit den vorhandenen 

Wasserversorgungsleitungen im Geltungsbe-

reiche. 

Der Planausschnitt und ein Hinweis auf die not-

wendige Berücksichtigung der Leitungsbelange 

werden in die Begründung eingefügt. 
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[Ausschnitt aus dem beigefügtem Plan, soweit Leitungen eingezeichnet sind] 

Für die genaue Lage der Wasserversorgungsleitungen sowie deren Deckungen kann aufgrund 

evtl. später erfolgter Änderungen der Bezugslinien bzw. des Niveaus keine Gewähr übernom-

men werden. Hausanschlüsse sind nicht vollständig eingezeichnet. Sie sind vor Ort zu ermit-

teln. Vor Beginn der Arbeiten ist die Lage der Wasserversorgungsleitungen in der Örtlichkeit 

zu prüfen.  

[Einschrieb im beigefügten Plan] 

15 Westnetz 17. 

1. 

´19 

Wir bedanken uns für Ihre Mail vom 

7.1.2019 und teilen Ihnen mit, dass wir den 

Bebauungsplan Nr. 8 sowie die 113. Ände-

rung des Flächennutzungsplanes hinsichtlich 

der Versorgungseinrichtungen der innogy 

Netze Deutschland GmbH durchgesehen ha-

ben. Gegen diese Verwirklichung bestehen 

unsererseits keine Bedenken, wenn nachfol-

gende Anmerkungen Beachtung finden. 

 

   Im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 8 

verlaufen 20-kV-Erdkabel die der örtlichen 

Versorgung mit elektrischer Energie dienen. 

Diese haben wir in den beiliegenden Be-

standsplänen kenntlich gemacht. 

Der Planausschnitt und ein Hinweis auf die not-

wendige Berücksichtigung der Leitungsbelange 

werden in die Begründung eingefügt. 
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[Ausschnitt aus dem beigefügtem Plan, soweit Leitungen eingezeichnet sind] 

   Bei Tiefbauarbeiten ist auf die vorhandenen 

erdverlegten Versorgungseinrichtungen 

Rücksicht zu nehmen, damit Schäden und 

Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten 

in der Nähe der Versorgungseinrichtungen 

sind von Hand auszuführen. Wir bitten Sie 

zu veranlassen, dass sich die bauausführen-

den Firmen rechtzeitig vor Inangriffnahme 

der Bauarbeiten mit dem Netzbetrieb der 

Westnetz GmbH in Sulingen, Telefon 04271 

9567 2000 in Verbindung setzen, damit die-

sen ggf. der Verlauf der Versorgungseinrich-

tungen angezeigt werden kann. 

 

   Änderungen und Erweiterungen der Versor-

gungseinrichtungen behalten wir uns unter 

Hinweis auf die §§ 13, 30, 31 und 32 

BauGB ausdrücklich vor. 

Diese Stellungnahme ergeht im Auftrag der 

innogy Netze Deutschland GmbH als Eigen-

tümerin der Anlage(n). 
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16 Winters-

hall  

Holding 

GmbH 

9. 

1. 

´19 

Wir bedanken uns für die Beteiligung an der 

o. g. Maßnahme und nehmen hierzu wie 

folgt Stellung: 

Der räumliche Geltungsbereich des o. g. 

Verfahrens liegt außerhalb unserer berg-

rechtlichen Erlaubnisfelder. Unter unserer 

Betriebsführung stehende Bohrungen oder 

Anlagen sind von den o. g. Verfahren eben-

falls nicht betroffen. 

Es bestehen keine Bedenken bzgl. der 

Durchführung des o. g. Vorhabens. 

Es ist keine Abwägung erforderlich. 

     

 


